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Zusammenfassung

Alleinunfille von Radfahrenden sind mittlerweile von grofRer Bedeutung fiir das Unfall-
geschehen mit Radverkehrsbeteiligung. In Deutschland, Osterreich und der Schweiz gab
€s2024 je etwa drei bis vier Mal so viele Alleinunfille wie noch zur Jahrtausendwende. In
Deutschland ist so z. B. heute fast jeder dritte Radverkehrsunfall mit Personenschaden ein
Alleinunfall. Ebenso stirbt gut ein Drittel der getdteten Radfahrenden bei einem Unfall
ohne Unfallgegnerin oder -gegner. Diese besorgniserregenden Entwicklungen sind auf
eine stark gestiegene Radverkehrsleistung, technische Innovationen wie Pedelecs und
dadurch erschlossene neue Gruppen von Radfahrenden sowie einen unzureichenden
Ausbau der Infrastruktur zuriickzufiihren.

Die Forschungsergebnisse zu Alleinunféllen zeigen, dass vor allem das (Fahr)verhalten
eine bedeutende Rolle bei der Unfallentstehung spielt. Das Fahren mit unangepassten
Geschwindigkeiten oder unter Alkoholeinfluss fiihrt hdufig zu Alleinunfillen mit Verlet-
zungsfolgen. Gleiches gilt fiir Stiirze in Folge von Fahrfehlern (z. B. Kontrollverlust durch
Uberbremsen) und Ablenkung bzw. Unaufmerksamkeit.

Dennoch zeigen die Ergebnisse auch, dass die Infrastruktur Alleinunfille begiinstigen
kann bzw. sie Fehler im Umgang mit einzelnen Merkmalen nicht verzeiht. Insbesondere
Oberflachen mit reduzierter Griffigkeit (z. B. durch Nisse, Glitte, Rollsplitt oder liegendes
Laub) sowie Borde und Schienen werden haufig im Kontext von Alleinunfillen dokumen-
tiert. Das Touchieren sowie der spitzwinklige Kontakt mit Borden oder Schienen fithren
selbst bei gelibten Radfahrenden leicht zu Stiirzen.

Um Alleinunfélle von Radfahrenden zu vermeiden und einem weiteren Anstieg zu
begegnen, bedarf es einer sicheren und fehlerverzeihenden Infrastruktur fiir den Rad-
verkehr. Eine derartige Infrastruktur hat zahlreiche Facetten. Dazu zédhlen einerseits
grundlegende planerische Aspekte wie eine eindeutige, auch auf lingeren Abschnitten
moglichst homogene sowie von Radfahrenden ebenfalls als sicher wahrgenommene und
akzeptierte Fiihrung. Relevant sind zudem konkrete gestalterische Ausprigungen wie
ausreichend breite Anlagen und sichere Abstinde zu unfallbegiinstigenden Merkmalen
wie Schienen. Wo der Kontakt mit potenziell unfallbegiinstigenden Elementen nicht
vermeidbar ist, sollte das Risiko fiir Stiirze durch eine bedachte Planung minimiert wer-
den. Dies ist z. B. durch Nullabsenkungen an Ubergangsstellen zwischen Fahrbahn und
Seitenraum erreichbar. Fehlerverzeihende Bordsteinformen wie Schrigborde kénnen das
Sturzrisiko entlang der Strecke ebenso reduzieren, sofern diese mit den Belangen anderer
Verkehrsteilnehmender und der Barrierefreiheit vereinbar sind. Wo dies nicht der Fall ist
und konventionelle Bordsteine zum Einsatz kommen, bedarf es sicherer Abstdnde zum
Bordstein durch ausreichend breite Radverkehrsfithrungen auf der Fahrbahn bzw. sichere
Uberholabstinde. Zu einer fehlerverzeihenden Infrastruktur gehért auch die méglichst
rechtwinklige Fithrung iiber Schienen und ein ausreichend grofier Abstand zu ihnen,
wenn die Fiihrung des Radverkehrs in Straflen mit Schienen nicht von vornherein auf
Netzebene vermieden werden kann. Der Erhalt einer ebenen bzw. unbeschadigten sowie
griffigen und damit moglichst sicheren Oberfldche erfordert eine regelmafiige Wartung
und Reinigung der Radverkehrsanlagen sowie einen leistungsfahigen Winterdienst. Die
Reinigung ist insbesondere im Herbst von Bedeutung, um den mit Laub verbundenen
Effekten zu begegnen.

Es ist wichtig, dass Behdrden und zustindige Planende all diese Anforderungen bei der
Planung und beim Bau der Fahrradinfrastruktur beherzigen. Der Verzicht auf Mindest-
mafde bei der Planung der Fahrradinfrastruktur ist dabei ein wichtiges Kriterium.



05

Summary

Single-vehicle accidents have become a major factor in accidents involving cyclists. In
Germany, Austria and Switzerland, there were around three to four times as many sing-
le-vehicle accidents in 2024 as there were at the turn of the millennium. In Germany,
for example, almost one in three cycling accidents involving personal injury is now a
single-vehicle accident. Similarly, a third of cyclists dying in accidents are involved in
accidents without another party. These worrying developments are due to a sharp increase
in cycling, technical innovations such as pedelecs and the new groups of cyclists they
have opened up, and insufficient infrastructure development.

Research findings on single-vehicle accidents show that driving behaviour in particular
plays a significant role in the occurrence of accidents. Driving at inappropriate speeds or
under the influence of alcohol often leads to single-vehicle accidents resulting in injuries.
The same applies to falls because of driving errors (e. g. loss of control due to overbraking)
and distraction or inattention.

Nevertheless, the results also show that infrastructure can contribute to single-vehicle
accidents and does not forgive mistakes in dealing with individual features. In particular,
surfaces with reduced grip (e. g. due to wetness, slipperiness, loose chippings or fallen
leaves) as well as kerbs and rails are frequently documented in the context of single-vehicle
accidents. Even experienced cyclists can easily fall when they touch or make sharp-angled
contact with kerbs or rails.

In order to prevent single-vehicle accidents and to counteract a further increase, asafe and
forgiving cycling infrastructure is required. Such infrastructure has many aspects. These
include, on the one hand, fundamental planning aspects such as clear, homogeneous
routing that is perceived as safe and accepted by cyclists, even over longer distances.
Specific design features are also relevant, such as sufficiently wide facilities and safe
distances from accident-prone features such as rails. Where contact with potentially
accident-prone elements cannot be avoided, the risk of falls should be minimised through
careful planning. This can be achieved, for example, by reducing kerb height to zero at
transition points between the carriageway and the side area. Forgiving kerb shapes such
as sloping kerbs can also reduce the risk of falls along the route, if they are compatible with
the needs of other road users and accessibility. Where this is not the case and conventional
kerbs are used, safe distances from the kerb are required through sufficiently wide cycle
lanes on the carriageway or safe overtaking distances. A forgiving infrastructure also
includes guiding cyclists as close to a right angle as possible over rails and maintaining
a sufficiently large distance from them if it is not possible to avoid guiding cyclists on
roads with rails at the network level from the outset. Maintaining a level, undamaged and
non-slip surface that is as safe as possible requires regular maintenance and cleaning of
cycling facilities as well as an efficient winter service. Cleaning is particularly relevant
in autumn to counteract the effects of fallen leaves.

Itisimportant that authorities and responsible planners take all these requirements into
account when planning and constructing bicycle infrastructure. Avoiding minimum
dimensions when planning bicycle infrastructure is an important criterion in this regard.
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Vorwort

Radfahren ist mehr als nur eine Fortbewegungsart. Wer Fahrrad fahrt, tut etwas fiir seine
Gesundheit und ist umweltfreundlich unterwegs. Ob zur Arbeit, in der Freizeit oder auf
Reisen: Radfahren verbindet Bewegung mit Freiheit und Lebensfreude — und das ganz
ohne Emissionen.

Wer gern Fahrrad fahrt, muss es jedoch auch sicher tun konnen. Wahrend es nach und
nach gelingt, Radfahrende besser vor Kollisionen mit anderen Verkehrsteilnehmenden
zu schiitzen, gilt dies nicht fiir Alleinunfille. Unféille ohne Beteiligung anderer Verkehr-
steilnehmender gewinnen zunehmend an Bedeutung. Sie tragen mittlerweile in grofRem
Umfang zum Unfallgeschehen mit Radverkehrsbeteiligung bei.

In Deutschland, Osterreich und der Schweiz kamen in 2024 fast 200 Radfahrende bei
einem Alleinunfall ums Leben, iiber 8.000 wurden schwer verletzt. Es besteht somit
dringender Handlungsbedarf, um den deutlich steigenden Zahlen und den Ursachen fiir
Alleinunfille wirkungsvoll zu begegnen.

Vor diesem Hintergrund haben die Unfallforschung der Versicherer (UDV, Deutschland),
die Beratungsstelle fiir Unfallverhiitung (BFU, Schweiz) und das Kuratorium fiir Verkehrs-
sicherheit (KFV, Osterreich) gemeinsam Empfehlungen erarbeitet und in der vorliegenden
Fachdokumentation zusammengefasst.

Die Fachdokumentation richtet sich an Verwaltungen und Planende und zeigt auf, welche
Aspekte der Fahrradinfrastruktur Stiirze von Radfahrenden beglinstigen und was von
Seiten der Strafdenplanung und des Strafdenbetriebs getan werden kann, um die Sicherheit
des Radfahrens auch in Bezug auf Alleinunfille zu verbessern und die Attraktivitit des
Fahrrades als umweltfreundliches und gesundheitsférderndes Verkehrsmittel weiter zu
fordern. Neben infrastrukturellen Mafdnahmen darfjedoch auch die Sensibilisierung der
Radfahrenden fiir typische Gefahrenstellen und den sicheren Umgang mit ihnen nicht
vernachlissigt werden.
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|. Begriffe und Definitionen

Alleinunfille sind Unfélle, die nur das verunfallte Fahrzeug involvieren, andere Verkehr-
steilnehmende sind nicht dokumentiert. Die Folgen von Alleinunfillen von Radfahrenden
betreffen somit nur die Fahrenden und ggf. Mitfahrenden des verunfallten Fahrrades. Die
fiir Alleinunfille von Radfahrenden mafigebenden Unfalltypen unterscheiden sich je nach
Land, ihre Definitionen konnen der Zusammenstellung im Anhang entnommen werden.

In Deutschland, Osterreich und der Schweiz sind zum Teil unterschiedliche Begrifflich-
keiten gebrduchlich. In der vorliegenden Fachdokumentation findet die hochdeutsche
Sprachversion Verwendung, in Osterreich und der Schweiz iibliche Synonyme kénnen
der Ubersicht im Anhang entnommen werden.

Die nachfolgenden Erkenntnisse beruhen, soweit nicht anders ausgewiesen, auf den
amtlichen Unfallstatistiken des Statistischen Bundesamtes (Deutschland), der Statistik
Austria sowie der Verkehrsunfallstatistik der Schweiz. Fiir Deutschland stehen ergdnzend
Erkenntnisse aus der Analyse von polizeilichen Einzelunfalldaten und Befragungsdaten
zur Verfiigung, fiir Osterreich Daten aus der IDB Austrial.

Die betrachteten Datenséitze unterscheiden sich aufgrund der unterschiedlichen Erfassung
verschiedener Fahrradarten und teils ebenfalls erfasster Elektrokleinstfahrzeuge in den
D-A-CH-Lindern (Tabelle 1).

So umfassen die der Fachdokumentation zugrundeliegenden Unfalldaten neben klas-
sischen Fahrrddern auch Pedelecs bzw. E-Bikes. In Bezug auf die Schweiz geh6ren dazu
in geringem Umfang (~7,5 %) auch S-Pedelecs mit einer Geschwindigkeit von mehr als
25 km/h (E-Bike 45). Da diese S-Pedelecs in Deutschland und Osterreich anderen Regelun-
gen unterliegen und z. B. Radwege nicht ohne explizite Freigabe befahren diirfen, sind sie
in den Auswertungen, in denen die Schweiz mit Deutschland und Osterreich verglichen
wird, ausgeblendet. In Osterreich und der Schweiz hingegen werden E-Bikes mit tretunab-
héngiger Unterstiitzung ebenfalls als ,Fahrrad mit elektrischem Antrieb” bzw. ,Jangsames
E-Bike* erfasst, solange ihre Geschwindigkeit maximal 25 km/h betragt.

Elektrische Tretroller bzw. E-Scooter werden je nach Land seit einigen Jahren bei der
Unfallaufnahme erfasst. In Deutschland werden sie seit 2021 in der Bundesunfallstatistik
ausgewiesen. Es wird dabei unterschieden zwischen Elektrokleinstfahrzeugen gemif} der
Elektrokleinstfahrzeuge-Verordnung und den von der Verordnung abweichenden mit bzw.
ohne Haltestange. In Osterreich werden E-Scooter seit 2023 separat in der Unfallstatistik
erfasst, bis 2022 wurden sie in der Kategorie ,,Fahrrad mit elektrischem Antrieb” miterfasst.
In der Schweiz werden sie seit 2020 als eigene Kategorie erfasst.

Wie bei Alleinunfillen anderer Verkehrsbeteiligungsarten kénnen auch bei Alleinunfil-
len von Radfahrenden sowohl die aktiv fahrende Person als auch mitfahrende Personen,
wie Kinder auf dem Kindersitz, verletzt werden. Insofern ist es moglich, dass bei einem
Alleinunfall von Radfahrenden mit Personenschaden die aktiv fahrende Person unverletzt
bleibt, da die Verletzung einer mitfahrenden Person den Unfall als Unfall mit Personen-
schaden definiert.

1 Die IDB Austria basiert auf Interviews mit verletzten Personen in ausgewéhlten Krankenhausern, in denen detaillierte Fakten
Uber die betroffene Person, beteiligte Produkte, Unfallursachen und Unfallschwere erhoben werden. Zusammen mit der
Unfallbeschreibung ergibt dies eine einzigartige Datengrundlage fir die Unfallpravention. Geschulte Interviewerinnen und
Interviewer garantieren eine hohe Qualitat der Daten. Pro Jahr werden aktuell Gber 19.000 Interviews durchgeflhrt, die stell-
vertretend flr ca. 800.000 Personen stehen, die jahrlich in dsterreichischen Krankenh&dusern nach einem Unfall ambulant
oder stationér behandelt werden. In den Jahren 2022-2024 wurden 1.998 bei Alleinunféllen verletzte Radfahrende interviewt
(muskelbetriebenes Fahrrad und Pedelec/E-Bike).
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Alleinunfille von Radfahrenden haben vielféaltige Ursachen. Sie sind zu einem markanten
Teil verhaltensbedingt, konnen aber auch durch Infrastrukturfaktoren oder das Fahrrad
selbst begiinstigt werden. In der vorliegenden Fachdokumentation liegt der Schwerpunkt
auf unfallbegiinstigenden Aspekten der Infrastruktur.

Tabelle 1: Ubersicht liber die Datenzusammensetzung und Erfassung in
den D-A-CH-Landern

Fahrzeugart Deutschland Osterreich Schweiz
Klassisches Fahrrad « enthalten « enthalten » enthalten
Pedelec bis 25 km/h, « enthalten « enthalten » enthalten
nur beim Treten . seit 2014 als « seit 2018 als . seit 2011 als
unterstdtzend ,Pedelec” erfasst ,Fahrrad mit elek- Jlangsames

E-Bike bis 25 km/h,
unabh. vom Treten
unterstitzend

S-Pedelec mit Uber

25 km/h (E-Bike 45 in
der Schweiz)

E-Scooter

» nicht enthalten
« als Kraftrad erfasst

» nicht enthalten
« als Kraftrad erfasst

« nicht enthalten,
sofern ausblendbar

« seit 2021 als
Elektrokleinst-
fahrzeug erfasst

trischem Antrieb”
erfasst

« nicht enthalten
« als Moped erfasst

* bis 2022 in der
Kategorie ,Fahrrad
mit elektrischem
Antrieb” enthalten

* seit 2023 als eigene
Kategorie erfasst

E-Bike" erfasst

« enthalten

« seit 2011 als
,Schnelles E-Bike*
erfasst

« seit 2020 als
eigene Kategorie
erfasst
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Il. Unfallgeschehen der
Fahrrad-Alleinunfalle

Das mitjeder Verkehrsbeteiligungsart verbundene Unfallgeschehen unterliegt einem steti-
gen Wandel. Unfallzahlen und Unfallfolgen konnen sich durch technische Entwicklungen

auf Fahrzeugseite oder durch die Bekdmpfung von Unfallursachen im Strafdenraum positiv
entwickeln. Es sind jedoch auch negative Entwicklungen méglich. Sie kénnen z.B. das

Resultat einer stark gestiegenen Verkehrsleistung in der betroffenen Verkehrsbeteiligungs-
artund einer nicht mehr zeitgeméafien Infrastruktur sein. Eine solche negative Entwicklung

der Unfallzahlen ist bei Radverkehrsunfillen und insbesondere bei Alleinunfillen von

Radfahrenden zu beobachten.

Die Mehrheit der Radverkehrsunfille in Deutschland stellen Kollisionen zwischen zwei
Unfallbeteiligten dar. Alleinunfélle von Radfahrenden gewinnen jedoch an Bedeutung.
So wurden in Deutschland in 2024 27.836 Alleinunfille mit Personenschaden erfasst.
161 Radfahrende (inkl. Mitfahrende) wurden dabei getotet sowie 6.294 schwer und 21.498
leicht verletzt. Alleinunfille sind damit in Deutschland mittlerweile verantwortlich fiir
30 Prozent der Radverkehrsunfélle mit Personenschaden, 36 Prozent der getdteten und
45 bzw. 27 Prozent der schwer bzw. leicht verletzten Radfahrenden.

Auch in Osterreich stellen Kollisionen zwischen mehreren Unfallbeteiligten das Gros der
Radverkehrsunfille in der amtlichen Unfallstatistik dar, Alleinunfille machenjedoch einen
noch bedeutenderen Anteil als in Deutschland aus. In 2024 gab es laut der amtlichen Unfall-
statistik 4.789 Alleinunfélle von Radfahrenden mit Personenschaden. 15 Radfahrende
wurden bei diesen Alleinunfillen getotet sowie 1.387 schwer und 3.405 leicht verletzt. 48
Prozent der Radverkehrsunfille in Osterreich sind Alleinunfille, sie sind verantwortlich
fiir 47 Prozent der getdteten Radfahrenden, 57 Prozent der schwer und 45 Prozent der leicht
verletzten Radfahrenden. Besonders hoch ist der Alleinunfall-Anteil bei Pedelec- bzw.
E-Bike-Fahrenden (52 % der Unfille mit Personenschaden vs. 45 % bei muskelbetriebenen
Fahrridern).

In der Schweiz wurden in 2024 insgesamt 4.854 Unfille mit klassischen Fahrrddern und
E-Bikes (E25 und E45) erfasst, davon waren die Mehrheit Unfille mit Kollision (54 %),
37 Prozent waren Alleinunfille. Anders sieht es aus, wenn man lediglich die langsamen
E-Bikes betrachtet. Hier machen die Alleinunfille 45 Prozent und Kollisionen 48 Prozent
aus. Es gab in 2024 in der Schweiz 564 Alleinunfille mit Fahrridern und E-Bikes mit
Schwerverletzen und 22 Unfille mit Getdteten.

Alleinunfille von Radfahrenden weisen eine sehr hohe Dunkelziffer auf. Vor allem Unfélle
mit leichteren Verletzungsfolgen werden selten aktenkundig. Die tatsdchlichen Fallzahlen
liegen somit noch einmal deutlich iber den amtlichen Zahlen der Lidnder. Von Below ver-
wies bereits 2016 auf eine Dunkelziffer von bis zu 96 Prozent. In einer UDV-Studie von Fran-
cke et al. aus 2024 zu Alleinunféllen bestéatigte die Online-Umfrage diese Gréfienordnung,
nur jeder dreifigste Unfall wurde polizeilich erfasst. In der IDB Austria wurden in 2024
hochgerechnet rund 28.200 bei Alleinunféllen Verletzte mit Behandlung im Krankenhaus
erfasst — wihrend in der amtlichen Unfallstatistik nur rund 4.800 Fille erfasst wurden.
Das bedeutet, dass aufjeden Alleinunfall in der amtlichen Unfallstatistik rund sechs nicht
gemeldete Unfélle kommen, die so schwer sind, dass sie einer Krankenhausbehandlung
bediirfen. Es ist somit zu beachten, dass insbesondere Erkenntnisse aus Unfalldaten nur
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einen Kkleinen Teil des Unfallgeschehens abbilden. Alleinunfille und begiinstigend wir-
kende Faktoren haben eine dementsprechend hohe Bedeutung, ihre Reduzierung kann
einen wichtigen Beitrag fiir mehr Verkehrssicherheit leisten.

Bei E-Bike-Fahrenden werden anteilsméafig deutlich mehr schwere Alleinunfille registriert
als bei Radfahrenden mit konventionellem Fahrrad. In den Jahren von 2015 bis 2019 ereig-
netensich in der Schweiz 52 Prozent der schweren Personenschdden von E-Bike-Fahrenden
bei Alleinunfillen, bei den Velofahrenden betrug dieser Anteil 44 Prozent. In Deutsch-
land verletzten sich nach den polizeilichen Unfalldaten in der UDV-Studie 42 Prozent der
allein verunfallten Pedelecfahrenden schwer, hingegen nur 31 Prozent der Radfahrenden
mit konventionellem Fahrrad.2 Auch in Osterreich verlaufen Unfille mit Pedelecs und
E-Bikes schwerer als solche mit muskelbetriebenen Fahrrdadern: 34 Prozent der in 2023
und 2024 verungliickten Pedelec- bzw. E-Bike-Fahrenden verletzten sich schwer (0,7 %
starben). Bei Nutzenden muskelbetriebener Fahrrider lag der Anteil Schwerverletzter
bei 26 Prozent (0,1 % starben). Insbesondere vor dem Hintergrund hoher Anteile schwerer
Verletzungsfolgen wird noch einmal auf die polizeiliche Untererfassung und die hohe
Dunkelziffer hingewiesen.

In Deutschland hat sich die Zahl der polizeilich erfassten Alleinunfélle mit Personenscha-
den zwischen 2000 und 2024 von 10.140 auf 27.836 fast verdreifacht (Abbildung 1). Der
Anteil der Alleinunfille am gesamten Unfallgeschehen mit Radverkehrsbeteiligung stieg
im gleichen Zeitraum von 14 auf 30 Prozent. Diese Entwicklung resultiert einerseits aus der
gestiegenen Fahrleistung per Fahrrad. Wurden in Deutschland in 2002 noch 82 Millionen
Personenkilometer pro Tag mit dem Fahrrad erbracht, war es in 2023 mit 118 Millionen
Personenkilometern pro Tag schon 44 Prozent mehr. Zum starken Anstieg seit Mitte der
Zweitausendzehnerjahre hat zudem die zunehmende Verbreitung von Pedelecs einen
Beitrag geleistet.

In Osterreich zeigt sich eine dhnliche Entwicklung. Die Zahl der Alleinunfille hat sich
von 1.289 in 2000 auf 4.789 in 2024 fast vervierfacht. Anders als in Deutschland war die
Entwicklung von 2000 bis 2010 von leicht sinkenden Tendenzen gepragt, seit 2010 steigen
die Zahlen stark. Dabei ist jedoch zu berticksichtigen, dass die Unfallzahlen vom Anfang
des Jahrtausends durch eine Umstellung der Erhebungsmethode in 2012 bzw. 2018 nur
bedingt mit jenen seit 2018 vergleichbar sind. Allein seit 2018 zeigt sich ein Anstieg um
55 Prozent (4.789 Alleinunfille in 2024 gegeniiber 3.098 in 2018). Der Anteil der Alleinun-
falle am gesamten Unfallgeschehen mit Radverkehrsbeteiligung stieg von 22 Prozent in
2000 auf 48 Prozent in 2024.

Auch in der Schweiz hat sich die Anzahl der Alleinfélle von 512 in 2000 auf 1.791 Unfélle
mit Personenschaden in 2024 fast vervierfacht. Der Anteil der Alleinunfille am gesamten
Unfallgeschehen mit Radverkehrsbeteiligung stieg von 16 Prozent in 2000 auf ca. 37 Pro-
zent in 2024.

2 Auswertung von 728 polizeilich erfassten Alleinunféllen mit Pedelec und 7039 Alleinunfallen mit konventionellem Fahrrad der
Jahre 2018 bis 2020
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Abbildung 1: Entwicklung der Alleinunfélle Radfahrender seit dem Jahr 2000 in den drei Landern

Unfallzahl bezogen auf das Jahr 2000 —— Deutschland — — Osterreich Schweiz
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In allen drei Landern ist eine Verschiebung des Unfallgeschehens hin zu Alleinunfillen
zu beobachten. Dies kénnte als Folge des bisherigen Fokus der Verkehrssicherheitsarbeit
auf Radverkehrsunfélle mit mehreren Beteiligten gesehen werden. Fiir entsprechende
Problemfelder wie Knotenpunkte besteht ein gewisses Bewusstsein und es wird versucht,
den Unfallursachen entgegenzuwirken. Bei Alleinunféllen ist dies bisher nicht ausreichend
der Fall. Da sie iiberwiegend auf andere Stellen im Netz und Ursachen zuriickzufiihren
sind, greifen die auf Unfélle mit mehreren Beteiligten abzielenden Maf3nahmen hier nicht.

3. Unfallursachen auf Beteiligtenebene

Alleinunfalle sind sowohl an Stellen mit unfallbegiinstigender Infrastruktur (auf diese wird

in Abschnitt Il ndher eingegangen) als auch allgemein oft die Folge von Fehlverhalten der
Radfahrenden. Die vorliegende Fachdokumentation fokussiert sich auf unfallbegiinsti-
gende Infrastruktur und gibt dahingehende Hinweise fiir eine Verbesserung der Sicherheit.
Unfallbegiinstigendes Verhalten von Radfahrenden darfjedoch nicht aufder Acht gelassen

werden. Es wird nachfolgend kurz angesprochen.

Eine wesentliche Unfallursache bei Alleinunfillen ist das Fahren mit nicht angepasster
Geschwindigkeit. Fast ein Drittel (29 %) der in Deutschland polizeilich erfassten Alleinun-
fille mit Personenschaden gehen auf dieses Fehlverhalten zuriick, in Osterreich und der
Schweiz wird die Ursache jeweils in 13 Prozent der Fille dokumentiert. In der Untersuchung
der UDV bestitigten gut 19 Prozent der Befragten, dass der erlebte Alleinunfall auch in
Folge unangepasster Geschwindigkeit geschah.

Fahren unter Alkoholeinfluss stellt eine weitere markante Unfallursache bei Alleinunféillen
dar (17 % der in Deutschland, 21 %in der Schweiz erfassten Fille sowie 12 % in Osterreich).
In Bezug auf Alkoholunfille ist jedoch eine polizeiliche Ubererfassung zu vermuten. In der
Befragung der UDV-Studie gaben lediglich 4 Prozent an, nach Alkoholkonsum verunfallt
zu sein. Ein dhnliches Ergebnis zeigen Interviews in Osterreichischen Krankenhdusern im
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Rahmen der IDB Austria. Nur 3 Prozent der befragten allein verunfallten Radfahrenden
gaben Alkohol als Unfallursache an.

Neben dem Fahren mit unangepasster Geschwindigkeit oder unter Alkoholeinfluss spielt
Ablenkung bzw. Unaufmerksamkeit eine wichtige Rolle. Wihrend in Osterreich bei zwei
von drei Alleinunféllen Unachtsamkeit bzw. Ablenkung (gemeinsame Kategorie) dokumen-
tiert wird, ist dies in der Schweiz und Deutschland bei 15 bzw. 5 Prozent der Alleinunfille
der Fall. Der geringe Anteil in Deutschland ist dabei auch Folge der Nachweisbarkeit. Da
Ablenkung durch Nutzung elektronischer Geréte bzw. Formen sonstiger Ablenkung als
Fehlverhalten schwer nachweisbar sind, wird bei der Unfallaufnahme in Deutschland
eher die hier mogliche, abstrakte Ursache ,andere Fehler beim Fahrzeugfiihrer” (58 %
aller Alleinunfille in Deutschland) festgehalten. Im Rahmen der UDV-Studie bestitigten
17 Prozent der Befragten, dass ihr Alleinunfall auch aus allgemeiner Unaufmerksamkeit
resultierte.

Neben tabellarisch kodierten Unfallursachen wie den drei genannten Aspekten ermogli-
chen textliche Unfallhergangsbeschreibungen oft weitere Riickschliisse. So steht nach der
UDV-Studie jeder fiinfte Alleinunfall in Verbindung mit fehlerhaftem Fahrverhalten, das
in dieser Form und Detailliertheit nicht aus den tabellarisch kodierten Ursachen deutscher
Unfalldaten entnehmbar ist. Auffillig sind dabei vor allem Unfélle durch fehlerhaftes
Bremsen (19 % der Herginge mit dokumentierten Fahrfehlern). In der Schweiz konnte bei
Stichprobenerhebungen (2023) im Kanton Bern festgestellt werden, dass ca. 23 Prozent
der Verunfallten zu Protokoll gegeben haben, ihr Fahrzeug zum Zeitpunkt des Unfalls
nicht beherrscht zu haben bzw. zu stark oder falsch gebremst zu haben. In der IDB Austria
gaben 14 Prozent der Interviewten an, dass der Alleinunfall durch (falsches, zu scharfes
0. 4.) Bremsen verursacht wurde.
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lll. Wesentliche Einflussfaktoren
auf Seiten der Infrastruktur

Alleinunfille von Radfahrenden ereignen sich hiufig an auf den ersten Blick unkritischen

Stellen im Straflennetz. Nach der UDV-Studie entfielen so z.B. 52 Prozent der Fille auf
Unfallorte entlang von geraden, ebenen Abschnitten der knotenpunktfreien Strecke. Kno-
tenpunktbereiche haben fiir Alleinunfille zwar ebenfalls Relevanz (26 % der Félle), jedoch

weniger als flir Unfille mit mehreren Beteiligten. Gefille spielt hingegen fiir Alleinunfélle

eine besonders wichtige Rolle. Jeder sechste Alleinunfall der UDV-Studie ereignete sich

an einer derartigen Stelle, die hohe Geschwindigkeiten begiinstigen kann. Auch eine

Befragung des KFV von Radfahrenden, die auf dem Arbeitsweg verungliickt sind, zeigte,
dass sich rund die Hilfte (51 %) der Alleinunfélle auf Abschnitten ohne Kreuzung oder
Querung ereigneten, jeder fiinfte Alleinunfall (21 %) fand im Gefille statt.

1. Griffigkeit der Oberflache

Der Griffigkeit der Oberflaiche kommt bei der Entstehung bzw. Vermeidbarkeit von Alleinun-
fillen eine hohe Bedeutung zu. In polizeilich erfassten Alleinunfillen dominieren zwar
trockene Straflenzustinde. Dies ist jedoch auch Folge einer starken Fahrradnutzung im
Sommer und der damit verbundenen stdrkeren Prisenz von Sommerunféllen in polizei-
lichen Daten. Die Befragung im Rahmen der UDV-Studie zeigt jedoch, dass Radfahrende,
die ihr Fahrrad regelmiflig und damit auch im Herbst und Winter nutzen, hiufig auf
rutschigen Oberflichen verunfallen (Abbildung 2). 33 Prozent der vom KFV befragten
Personen hatten ihren Alleinunfall auf dem Arbeitsweg bei nassen oder winterglatten
Fahrbahnverhiltnissen.

Abbildung 2: Rutschige Oberflachen tragen laut befragten Radfahrenden wesentlich zu Unféllen bei

Unfallbegiinstigende Oberflachenzustande zur Unfallzeit / Haufigkeit der Nennung
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2. Bordsteine

Fiir Osterreich sind laut der Detailauswertung der Unfallbeschreibungen, die im Rahmen
der IDB Austria erfasst wurden, Bordsteine bei 7 Prozent der Alleinunfélle unfallrelevant,
in der Befragung von Personen mit Alleinunfillen auf dem Arbeitsweg lag der Anteil der
Bordsteinbeteiligung bei 8 Prozent. In Deutschland stehen laut polizeilich dokumentier-
ten Unfallhergingen sogar 15 Prozent und laut befragten Radfahrenden 11 Prozent aller
Alleinunfille mit Bordsteinen in Verbindungen (Abbildung 3).

Abbildung 3: Bordsteine sind fiir die Entstehung von Alleinunfallen von hoher Bedeutung

Relevanz von Bordsteinen / Haufigkeit der Nennung
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Nach der UDV-Studie geschehen von Alleinunfillen an Bordsteinen gut die Hélfte (51 %)
bei einem Wechsel von der Fahrbahn in den Seitenraum. Héufig sind die Unfélle dabei
Folge einer Kombination aus einer geringen verbleibenden Bordsteinhdhe und einem
spitzen Anfahrwinkel. Mitunter kommt reduzierte Griffigkeit (z.B. durch Nisse) hinzu.
Solche Situationen entstehen unter anderem, wenn bei einer Uberfiihrung in den Sei-
tenraum (Abbildung 4 und Abbildung 5) oder an Grundstiickszufahren (Abbildung 6)
eine verbleibende Hohendifferenz iiberfahren werden muss. Wenn Radfahrende auf der
Fahrbahn nah am Bord entlangfahren, ist ein steiler und sichererer Anfahrwinkel des
flachen Bordes kaum moglich. Ahnlich problematisch sind Stellen, an denen zwar an der
Ubergangsstelle eine Nullabsenkung gegeben ist, danach das Bord jedoch langsam wieder
ansteigt. Der Wechsel in den Seitenraum im Bereich der Nullabsenkung ist unkritisch, ein
leicht verspiteter Wechsel (z. B. nach dem Uberholen eines/-r langsameren Radfahrenden)
resultiert jedoch erneut im spitzwinkligen Anfahren einer bereits wieder bestehenden
Hohendifferenz.
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Verbleibende Héhendifferenz an einem Ubergang in den

Seitenraum (Deutschland)

Abbildung 4

Zu kurzer und zu steiler Einfadelungsbereich auf einen

Radweg (Schweiz)

Abbildung 5
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Abbildung 6: Problematische Gestaltung der Einfahrt in eine WohnstraBe
mit deutlicher H6hendifferenz, steilem Bordsteinwinkel und teilweiser
Kante (Osterreich)

Gut ein Drittel (36 %) der Alleinunfille mit Bordsteinen geschehen nach der UDV-Studie

zudem beim Touchieren im Langsverkehr. Es liegt die Vermutung nahe, dass dies insbeson-
dere auf Abschnitten ohne markierte Fahrbahnfiithrungen der Fall ist und Radfahrende in

einer solchen Situation besonders nah am Bordstein entlangfahren. Ungiinstige Bordstein-
formen kénnen dabei Stiirze beim Touchieren (z. B. beim Ausweichen) begiinstigen, wenn

die Bordsteinform eine gefahrlose Uberfahrbarkeit vermittelt, die jedoch nicht gegeben

ist (Abbildung 7).

Abbildung 7: Unglinstig gestalteter, zu steiler Bordstein zwischen Fahrbahn und
Gehweg (Schweiz)
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Die Detailauswertung der in der IDB Austria erfassten Bordsteinunfille zeigte, dass der
Grof¥teil (rund zwei Drittel) der Verunfallten die Bordsteine versehentlich touchierte, z. B.
aufgrund von Unaufmerksambkeit, einer Fehleinschitzung des Abstands oder durch Aus-
weichmandver. Nur rund ein Fiinftel (22 %) der Bordsteinunfille ging auf ein absichtliches

Uberfahren des Bordsteins zuriick, um beispielsweise von einer Verkehrsfliche auf eine

andere zu wechseln.

In der Stichprobenerhebung im Kanton Bern in 2023 gaben ca. 13 Prozent der 324 Verun-
fallten zu Protokoll, dass sie 1angs an einem Bordstein gefahren und anschliefdend gestiirzt
sind. Als Begriindung wurde u. a. angegeben, dass man zu nah am Fahrbahnrand gefahren
oder abgelenkt war.

3. StraBenbahn- und Bahnschienen

In Stidten mit Strafdenbahnbetrieb oder in Bereichen mit Bahngleisquerungen kommt es
immer wieder zu Stiirzen, die sich auch im Unfallgeschehen widerspiegeln. In der Schweiz
konnten z. B. in der Stichprobenerhebung im Kanton Bern rund 7 Prozent solcher Unfille
festgestellt werden. Die DunKkelziffer diirfte um einiges héher sein. In Osterreich werden
in der Verkehrsunfallstatistik Schienen in der Fahrfldche bei 4 Prozent der Alleinunfille
genannt. Hoher ist der Anteil in den Krankenhausinterviews der IDB Austria, wo Schie-
nen bei 6 Prozent der Alleinunfélle als unfallverursachend genannt werden und in der
Befragung zu Alleinunfillen auf dem Arbeitsweg, in der Schienen sogar von 18 Prozent
der Befragten genannt wurden. In Deutschland steht nach polizeilichen dokumentier-
ten Unfallhergingen und befragten Radfahrenden knapp jeder zehnte Alleinunfall mit
Schienen in Verbindung. Von besonderer Bedeutung sind dabei Strafdenbahnschienen
(Abbildung 8).

Abbildung 8: Schienen und Gleisquerungen sind trotz geringer Verbreitung im Netz von

hoher Bedeutung
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Nach der UDV-Studie sind dabei vor allem Streckenabschnitte zwischen Knotenpunkten
(63 % der Alleinunfille mit StrafRenbahnschienen) unfallauffillig, Knotenpunktbereiche
in etwas geringerem Mafs (37 %). Die Gefahr resultiert dabei meist aus einer schienenna-
hen Fithrung des Radverkehrs in schmalen Querschnitten (Abbildung 9). Die Mischver-
kehrsfiihrung von Fahrrad- und Bahnverkehr auf derselben Verkehrsfldche birgt somit ein
hohes Unfallrisiko fiir den Radverkehr. Die Gefahr besteht sowohl im Ausrutschen beim
Uberfahren von (nassen) Schienen, als auch darin, beim Uberfahren der Schienen (meist)
mit dem Vorderrad in die Schienen zu geraten. Vor allem im Fall von Ausweichmandvern
(z.B. bei parkenden Fahrzeugen am Fahrbahnrand oder flichigen Fuf3gdngerquerungen)
kommt es leicht zu einem spitzwinkligen Uberfahren der Schienen.

Abbildung 9: Schmale Querschnitte fiihren oft zu unfallbegiinstigender
Schienennihe (Deutschland)
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Stiirze an Strafdenbahnschienen in Knotenpunktbereichen sind haufig Folge von direk-
tem Linksabbiegen oder dem Einbiegen aus Nebenstrafien und dem damit verbundenen
spitzwinkligen Kontakt mit den Schienen (siehe Abbildung 10). Die UDV-Studie zeigt, dass
Radfahrenden die sichere indirekte Linksabbiegefiihrung mitunter nicht bekannt ist oder
sie wegen des verbundenen Zeitverlustes ignoriert wird.

4. Sonstige Infrastrukturfaktoren

Neben Bordsteinen, Strafdenbahnschienen und der reduzierten Griffigkeit der Oberfla-
che durch Witterungseffekte konnen auch weitere Oberfladcheneigenschaften begiinsti-
gend auf Stiirze wirken. Unebenheiten, Kanten unmittelbar am oder sogar im Fahrweg

(Abbildung 11) und unbefestigte Wege (Sand, Schotter etc.) wurden von Radfahrenden in

der UDV-Studie bei jeweils gut 2 Prozent der Fille als unfallbegiinstigend benannt. Eine

beschidigte Oberfliche trug bei gut jedem hundertsten Unfall zum Sturz bei. Isoliert

betrachtet sind derartige Charakteristika der Oberflachen somit jeweils seltener relevant.
Zusammengenommen tragen unebene und beschidigte Oberflachen, sowie auch Fahr-
bahnverunreinigungen (diese wurden bei der Befragung zu Unféllen auf dem Arbeitsweg

des KFV bei 8 Prozent der Alleinunfélle genannt), jedoch in nennenswertem Umfang zum

Alleinunfallgeschehen bei.

Abbildung 11: Kante im Fahrweg (Deutschland)

Auch punktuelle Objekte wie Poller oder Masten von Schildern, Lichtsignalanlagen oder
Straflenbeleuchtungen kénnen zu Alleinunféllen beitragen. In der UDV-Studie wurden
sie, insbesondere in Anbetracht ihrer Verbreitung, jedoch nur selten von der Polizei doku-
mentiert und von Befragten genannt. Bei etwa jedem dreifRigsten Alleinunfall wirkten sie
unfallbegiinstigend.
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IV. Empfehlungen zur Reduktion
von Alleinunfallen

Radverkehrsfithrungen sind so zu planen und anzulegen, dass sie verkehrssicher genutzt
werden konnen. Die Infrastruktur soll moéglichst selbsterkldrend und fehlerverzeihend
sein, damit sie intuitiv befahren werden kann und Fehlverhalten oder Unsicherheiten
keine gravierenden Folgen haben.

Grofle Geschwindigkeitsunterschiede zwischen Verkehrsteilnehmenden weisen ein hohes
Konfliktpotential auf. Radfahrende sollen deshalb, wo moglich und angebracht, getrennt
vom Fuftverkehr und vom schnellen Kfz-Verkehr gefiihrt werden. Ahnliches gilt mit Blick
auf eine Mischverkehrsfiithrung in Strafden mit hohem Schwerverkehrsanteil. Eine Misch-
verkehrsfiihrung kann bei ungiinstigen Randbedingungen dazu fiihren, dass Radfahrende
sie nicht akzeptieren und regelwidrig nicht freigegebene Flichen wie den Gehweg befahren.
Auf diesen Flichen konnen dann wiederum Stiirze folgen, da der Aspekt einer sicheren
Radverkehrsfiihrung hier nicht im Fokus steht.

Der Radverkehr muss so gefiihrt werden, dass Radfahrende stets klar erkennen kénnen,
wo Befahrbarkeit gegeben ist und wo nicht. Dies gilt vor allem fiir die Ubergangsstellen
zwischen Fahrbahn und Seitenraum und das Linksabbiegen an Knotenpunkten. Uneindeu-
tige Fiihrungen oder Infrastrukturelemente sind zu vermeiden, da Fehlinterpretationen
auf Seite der Radfahrenden Stiirze zur Folge haben kénnen.

Die Fahrradinfrastruktur muss einen homogenen Ausbaustandard aufweisen. Das bedeutet,
dass die Art und die Qualitit der Radverkehrsfithrungen iiber l1ingere Strecken gleichblei-
ben und sich nicht in kurzen Abstdnden dndern sollten.

Der Ausbaustandard der Radverkehrsfithrungen in den Knotenpunkten sollte mindestens
demjenigen der zufiihrenden Strecken entsprechen und Beziehungen in alle Richtungen
ermoglichen.

Radverkehrsfiihrungen sollen eine hohe Umfeldqualitdt aufweisen. Dies gilt insbesondere
flir Freizeitrouten. Abstand zu schnellen und schweren Kraftfahrzeugen, Schutz vor Lirm
und Abgasen, kurze Wartezeiten bei Lichtsignalanlagen sowie breite Radverkehrsanlagen
und eine befestigte StrafRenoberfliche tragen neben der Sicherheit wesentlich zur Attrak-
tivitat fiir die Radfahrenden bei.
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2. Dimensionierung von Verkehrsanlagen

Einer angemessenen Breite der Radverkehrsfiihrungen kommt eine grofe Bedeutung zu.
Die erforderliche Breite beinhaltet die Sicherheits- und Bewegungszuschlige der geo-
metrischen Normalprofile. Auf Strecken mit einem mittleren bis hohen Potenzial, z.B.
Hauptverbindungen des Radverkehrs, sollte die Breite das Uberholen von Radfahrenden
untereinander ermdoglichen. Es zeigt sich, dass die Anwendung und Kombination von
Mindestmafden unfallbegiinstigend sind.

Neben der Breite der Radverkehrsfiihrung sind ausreichende und sichere Abstinde zu
unfallbegiinstigender Infrastruktur notwendig. Dies gilt z. B. bei markierten Radver-
kehrsfiihrungen auf der Fahrbahn in Richtung Fahrbahnrand (Bordstein). Ein ausreichen-
der und sicherer Abstand sollte jedoch auch in Richtung anderer unfallbegiinstigender
Merkmale wie Schienen (siehe auch Abschnitt IV.4), punktueller Objekte sowie Kanten
entlang der vom Radverkehr zu befahrenden Flichen eingehalten werden. Ausweichma-
nover von Radfahrenden sollten nicht zum unvermeidbaren Kontakt oder Uberfahren von
unfallbegiinstigender Infrastruktur fithren.

Fir die einzelnen Lander ergeben sich konkret erforderliche Breiten fiir die Radver-
kehrsfiihrungen selbst sowie teils auch fiir Sicherheitsabstdnde aus den technischen
Regelwerken. Zu diesen Regelwerken gehdren u. a. die:

- Richtlinien fiir die Anlage von Stadtstraf’en, RASt (FGSV, Deutschland)
- Empfehlungen fiir Radverkehrsanlagen, ERA (FGSV, Deutschland)

- RVS 03.02.13 Radverkehr (FSV, Osterreich)

- VSS-Norm SN 640 060 Veloverkehr Grundlagen (VSS, Schweiz)

In Deutschland gilt so z. B. fiir Einrichtungsradwege im Seitenraum eine Regelbreite von
2 m und im Regelfall ein Sicherheitstrennstreifen von 0,75 m zum Fahrbahnrand. In der
Schweiz und in Osterreich gelten Standardbreiten von Einrichtungsradwegen in Abhin-
gigkeit von der Netzfunktion bzw. der Ausbaustufe. So miissen sog. ,Velobahnen” in der
Schweiz mindestens 2,5 m breit sein, die hochste Ausbaustufe (A) in Osterreich erfordert fiir
Einrichtungsradwege 2,6 m. Fiir andere Fiihrungsformen sowie weitere Ausbaustandards
machen die technischen Regelwerke vergleichbare Angaben.

3. Fehlerverzeihende Bordsteine

Grundlegende Aspekte

Bei der Wahl geeigneter Bordsteine sind zunichst folgende verkehrsplanerischen Aspekte
Zu beachten:

- Die Hohe und Art der Bordsteine sind je nach Verkehrssituation zu wihlen.

- Bei der Wahl der Bordsteine ist die Netzplanung fiir den Fuf3- und Radverkehr zu
beriicksichtigen.

- Fiir den Fuf’- und Radverkehr ist ein vertraglicher, fehlerverzeihender Bordstein ein
wichtiges Auswahlkriterium.

- Bordsteine miissen von Menschen mit einer Sehbehinderung ertastbar und gleichzeitig
mit Rollstuhl, Gehhilfen und Kinderwagen tiberwindbar sein.

Aufgrund dieser Aspekte zeigt sich, dass die Wahl der Bordsteine einen Kompromiss zwi-
schen den Belangen des Fuf’- und Radverkehrs erfordert.
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Reduktion von Alleinunféllen

Insbesondere an Ubergangsstellen, bei denen der Radverkehr von der Fahrbahn in den
Seitenraum tiberfiihrt wird, sollten Nullabsenkungen bzw. bei jeder Wetterlage sicher
uiberfahrbare Bordsteine zum Einsatz kommen. Als sicher tiberfahrbare Bordsteine eignen
sich Schrégborde, wenn ihr Einsatz zuldssig ist.

Ist der ergdnzende Einsatz fehlerverzeihender Schrigborde entlang der knotenpunktfreien
Strecke nicht zuléssig, zur Erreichung einer stirkeren Separation nicht gewiinscht oder mit
den Belangen von Menschen mit Sehbehinderungen oder Rollstiihlen etc. nicht vereinbar,
muss dem Risiko von Fahrrad-Alleinunféillen an Borden anderweitig begegnet werden.
Klassische Bordsteine bergen bei jeder Hohe die Gefahr eines Sturzes durch Touchieren.
Einsicheres Entlangfahren ist daher nur mit ausreichendem Abstand méglich. Um diesen
zu gewihrleisten, bedarf es ausreichend breiter Radverkehrsfithrungen auf der Fahr-
bahn bzw. sicherer Abstinde iiberholender Kraftfahrzeuge. Lésst sich dies entlang einer
schmalen und stark befahrenen Strafe nicht sicherstellen, sollte auf Netzebene gepriift
werden, ob Radfahrenden eine alternative Route — etwa iiber eine parallel verlaufende
Fahrradstrafde - angeboten werden kann.

4, Radverkehrsfiihrung in StraBen mit Schienen

Neben der Breite der Radverkehrsfiihrung ist im Bereich von Streckenabschnitten auf
Straf3en mit Strafdenbahnschienen auf einen ausreichenden Abstand zu den Schienen
zu achten. Dies gilt besonders bei der Fiihrung im Mischverkehr. Der Abstand zwischen
Radfahrenden und Schienen muss so grof$ sein, dass Schienen auch zur Vermeidung von
potenziellen Gefahren am Fahrbahnrand (z. B. unachtsam ge6ffnete Fahrzeugtiiren oder
auf die Verkehrsflache tretende Gehende) nicht iiberfahren werden miissen. Neben der
Vermeidung eines gefdhrlichen spitzwinkligen Schienenkontaktes bewirkt ein ausreichend
grofder Abstand auch eine héhere Attraktivitit des Umweltverbundes (Fahrrad- und Fuf3-
verkehr, 6ffentliche Verkehrsmittel sowie Sharing-Modelle) und eine geringere Konkurrenz
zwischen umweltfreundlichen Verkehrsmodi, da sich Radfahrende von Strafdenbahnen
nicht bedringt fithlen und Strafdenbahnen ihrerseits problemlos {iberholen kénnen.

AufRadschnellverbindungen oder Hauptverbindungen des Radverkehrs sind Straflenbahn
und Radverkehr auf separaten Verkehrsflichen zu fithren. Dies ist umso wichtiger, je hoher
die Anforderungen fiir den Strafdenbahn- und/oder Radverkehr sind.

MaBe (Dimensionierung)

Bei der Fiihrung des Radverkehrs auf einem Radweg/-streifen soll der Abstand zu den
Schienen mindestens 1 m betragen. Bei geringem Radverkehrsaufkommen bzw. bei nach-
rangiger Bedeutung der Radverkehrsverbindung kann der Radverkehr mit der Strafdenbahn
im Mischverkehr gefiihrt werden. Die Breite zwischen dem Verkehrsraum der Straf}enbahn
und dem Fahrbahnrand soll in diesem Fall gemé&f den 6sterreichischen Richtlinien zumin-
dest1,3mbis 1,5 mbetragen. Wenn der Radverkehr mit der Strafdenbahn im Mischverkehr
gefiihrt wird, ist zudem seitliches Parken zu vermeiden. Falls es dennoch angeordnet wird,
ist zusatzlich ein Sicherheitstrennstreifen von 0,75 m vorzusehen. In der Schweiz definiert
die Norm zudem, dass eine Querung von Schienen in einem Winkel von mindestens 45 Grad
erfolgen soll, Winkel unter 30 Grad sind nicht zuléssig.
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Bauliche und technische Lésungsansatze an Schienen

Dehnungsfugen zwischen Gleisen und Asphalt bremsen die Fahrradrdder und fithren zur
Instabilitit. Daher sind sie auf3erhalb des Radfahrbereichs anzuordnen. Fiir die Querung
der Fuge gelten die gleichen Bedingungen wie bei Schienenquerungen.

In der Schweiz definiert die Norm so z. B. einen Zielwert fiir den Schieneniiberstand zwi-
schen Deckbelag und Schienenoberkante beim Einbau von 3 mm, der Toleranzbereich
liegt zwischen 1 bis maximal 5 mm.

Es sind bereits diverse Versuche in Schweizer Stidten unternommen worden, Strafden-
bahnschienen mit Gummirillen zu fiillen oder an Querungsstellen andere, Abhilfe ver-
sprechende, Produkte einzubauen. Alle Mafnahmen haben aber bisher zu keinem bzw.
nur zu einem geringen positiven Effekt auf das Unfallgeschehen gefiihrt. Die Gummirillen
sind oft zu erneuern, da die Straflenbahnen diese herausdriicken. Beim Einbau von Pro-
dukten in der Fliche zwischen beiden Schienen ist der passgenaue Einbau entscheidend.
Schon kleine Ungenauigkeiten konnen durch damit verbundene Hohendifferenzen beim
Uberfahren zum Verlust der Kontrolle und zu einem Sturz fithren. Dies gilt vor allem bei
Nésse und reduzierter Griffigkeit. Es scheint daher notwendig, weiter in Richtung sicherer
und wartungsarmer Lésungen fiir Schienenbereiche zu forschen.

5. Wartung und Winterdienst

Betrieblicher Unterhalt und Wartung

Eine hohe Qualitit des betrieblichen Unterhalts ist fiir Anlagen des Radverkehrs im Ver-
gleich zu jenen des motorisierten Verkehrs von besonderer Bedeutung. Die Wartung der

Wege sollte den Erhalt einer ebenen und griffigen Oberfliche zum Ziel haben. Beschadi-
gungen sollten umgehend instandgesetzt werden, um sichere (und komfortable) Radver-
kehrsanlagen zu gewiahrleisten. In der Schweiz ist die Verpflichtung im Artikel 6a des Stra-
Renverkehrsgesetzes (SVG) geregelt (,Bund, Kantone und Gemeinden tragen bei Planung,
Bau, Unterhalt und Betrieb der Strafeninfrastruktur den Anliegen der Verkehrssicherheit
angemessen Rechnung.”). In Deutschland liegt die Zustindigkeit fiir den Unterhalt und

die Wartung beim Baulasttriger der jeweiligen Strafle. So regelt beispielsweise das Stra-
Rengesetz (StrG), dass die unteren Verwaltungsbehorden als Strafenbaubehoérden fiir die

Wartung und Beseitigung von Schiden auf Straflen in der Baulast des Landes zustidndig

sind. In Osterreich hingegen finden sich die mafigeblichen Regeln nicht in Spezialgesetzen

flir das Straflenwesen, sondern im Kern des Zivilrechts, ndmlich im AGBG (Allgemeines

Biirgerliches Gesetzbuch). Dort wird festgehalten, dass der Halter eines Weges (darunter
féllt alles von alpinem Wanderweg bis zur Autobahn) fiir dessen Unterhalt und Wartung

zu sorgen hat. Das sind in Osterreich im Wesentlichen die Gemeinden und Linder, fiir
Autobahnen der Bund. Gleichzeitig erhalten diese Wegehalter ein Privileg: wenn sie keine

Wegebeniitzungsgebiihr (z. B. Autobahnmaut) verlangen, haften sie nur bei grober Fahr-
lassigkeit, sonst schon bei leichter.

Insbesondere die folgenden Méangel sind, unabhingig von den Rechtsgrundlagen der
Linder, aus Sicherheitsgriinden (Sturzgefahr, Ausweichmandover) zeitnah zu erkennen
und zu beheben:

- Schiden im Belag (z.B. Schlaglocher oder Wurzelaufbriiche) sowohl auf asphaltierten
wie auch auf nicht asphaltierten Radverkehrsanlagen

- Setzungen von Abflussschichten

- Belagsverformungen (Spurrinnen oder im Bereich von Straflenbahnschienen)

- Verblasste oder abgefahrene Markierungen auf Radverkehrsanlagen
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Fiir den Radverkehr relevante Signalgeber an Lichtsignalanlagen sind regelméafdig zu
kontrollieren und deren Erkennbarkeit und Sichtbarkeit durch Ersatz verblasster und
Reinigung verschmutzter Signalgeber sowie Griinpflege sicherzustellen.

Winterdienst

Innerhalb von deutschen Ortschaften obliegt es den Gemeinden als 6ffentlich-rechtliche
Pflicht, Strafden sowie Radwege von Schnee und Eis zu befreien und zu reinigen. In Bezug
auf Aufderortsstrafden regeln u. a. das Straflengesetz (StrG) sowie das Bundesfernstrafien-
gesetz (FStrG) die Zustindigkeit der StrafRenbaulasttriger fiir Winterdienst und Reinigung.

Eine gut gebaute und grofiziligige Infrastruktur mit getrennten Verkehrsflichen begiinstigt
die Schneerdaumung.

Die geriumten Schneemassen sind nicht auf der Radverkehrsfiithrung abzulagern. Reste
von Schnee und Eis kdnnen auch Tage nach dem eigentlichen Schneefall durch uner-
wartetes Fahrverhalten die Verkehrssicherheit von Radfahrenden beeintrachtigen. Ein
Konzept fiir die Schneelagerung ist empfehlenswert. Auch Schmelzwasser iiber die Rad-
verkehrsfiihrung ist zu vermeiden.

Reinigung

Verschmutzte Radverkehrsanlagen konnen die Verkehrssicherheit beeintrichtigen und zu
Stiirzen durch Wegrutschen (z. B. auf nassem Laub) oder durch abrupte Ausweichmandver
fiihren. Ebenso konnen Verschmutzungen (z. B. durch Steine oder Glasscherben) Pannen
beglinstigen. Insbesondere in den Herbstmonaten ist die Reinigung von hoher Bedeutung,
um den mit liegendem Laub verbundenen Effekten zu begegnen. Neben der reduzierten
Griffigkeit kann Laub unter Umstinden auch Kleine Hohenunterschiede oder Schiden
der Oberflache verdecken und so zu Stiirzen fiihren.

Die Reinigung sollte bereits bei der Dimensionierung von Radverkehrsfiihrungen bedacht
werden. Die Befahrbarkeit mit Unterhaltsfahrzeugen gewéhrleistet eine effiziente und
zZeitnahe Reinigung.

Griinpflege

Auch in das Lichtraumprofil der Radverkehrsanlage hineinragende Aste oder Griser kén-
nen zu unerwarteten Ausweich- oder Fahrmanévern von Radfahrenden fithren und sind
sicherheitskritisch. Das Freischneiden der Lichtraumprofile und die regelméafRige Pflege
des an Radverkehrsanlagen grenzenden Griins ist somit neben der Reinigung ebenfalls
von Bedeutung.

6. Entwicklung der verkehrlichen Kompetenz der Radfahrenden

Auch Ausbildungs- und Sensibilisierungsmafdinahmen, vor allem fiir Pedelec- und Lasten-
radfahrende, konnen einen Beitrag zur Unfallreduktion leisten. Die Mafinahmen sollten
einen Schwerpunkt auf die hdufigsten Unfallursachen legen und aufzeigen, wie die Gefah-
ren reduziert werden kénnen. Dazu gehoren u.a. ein vorausschauender und defensiver
Fahrstil, der richtige Umgang mit Infrastrukturelementen (z. B. Bordsteinen und Schienen),
die Antizipation mdoglicher Vorrangmissachtungen (z.B. aufgrund von Ubersehen oder
Unterschitzung der Geschwindigkeit) und die Erhéhung der eigenen Sichtbarkeit (z.B.
durch das Tragen einer reflektierenden Fahrradweste).

Radfahrende miissen die spezifischen Gefahrenquellen erkennen konnen, sich der eigenen
Verletzlichkeit bewusst sein und sich konsequent an Verkehrsregeln halten.



25

Insbesondere fiir Personen, die das Radfahren mit einem Pedelec beginnen und wenig
Erfahrung haben, empfiehlt sich ein entsprechendes Fahrsicherheitstraining, um sich in
kontrollierter und sicherer Umgebung mit den fahrdynamischen Eigenschaften vertraut
zu machen. Gleiches ist mit Blick auf Lastenrdder zu empfehlen, da sie durch ihr Gewicht
und bauartbedingte Charakteristika besonders anspruchsvoll zu fahren sind.

Auch wenn Fahrradhelme Alleinunfille selbst nicht verhindern kénnen, kdnnen sie
schwere Kopfverletzungen in Folge von Stiirzen verhindern und die Verletzungsschwere
reduzieren. Die Sensibilisierungsmafinahmen sollten daher auch darauf hinwirken, dass
neben der Fahrkompetenz die Helmakzeptanz weiter gesteigert wird.

7. Erfassung von Alleinunféllen

Um Unfallhdufungsstellen mit Alleinunféllen begegnen zu konnen, miissen diese bekannt
sein. Wiinschenswert wire daher, insbesondere Alleinunfélle mit schweren Verletzungen,
die nicht polizeilich erfasst wurden, im Kontext einer Behandlung in Krankenh&usern zu
dokumentieren und an die Polizei bzw. die kommunalen Behdrden zu tibermitteln.
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V. Anhange

1. Grundsatzliches zu Unfalltypen

Der Unfalltyp beschreibt die Konfliktsituation, aus der heraus es zum Unfall kommt. Fiir
die Bestimmung des Unfalltyps ist lediglich die Konfliktsituation relevant. Ob und wie
es zu einer Kollision kommt, mégliches Fehlverhalten oder der Einfluss der Strafde und
der Umwelt (also die ,,Ursachen®) spielen fiir die Bestimmung des Unfalltyps keine Rolle.

2. Relevante Unfalltypen in Deutschland

Unfalltyp Erlauterungen in Bezug auf Alleinunfélle von Radfahrenden

Fahrunfall (F)

Um einen Fahrunfall handelt es sich, wenn die ein Fahrrad fahrende Person die Kontrolle
Uber das Fahrrad verliert, weil die Geschwindigkeit nicht entsprechend dem Verlauf,

1 dem Querschnitt, der Neigung oder dem Zustand der StraBBe gewahlt wurde, oder weil
der Verlauf oder eine Querschnittsanderung zu spat erkannt wurde.
Etwa 70 % der Alleinunfalle Radfahrender entfallen auf diesen Typ.
Sonstiger Unfall (SO)
Unter sonstige Unfélle fallen alle Falle, die keinem anderen Unfalltyp zuzuordnen sind.
Fur Alleinunfalle von Radfahrenden ist der sonstige Unfall neben dem Fahrunfall der
einzig mogliche Unfalltyp (die Typen 2 bis 6 erfordern mehrere Beteiligte). Typische
Falle fir sonstige Unfélle bei Alleinunféallen von Radfahrenden sind:

7 « Unfélle durch plétzliche Reaktionsunfahigkeit (z. B. Einschlafen, Schwacheanfall, Tod)

o Unféalle durch plétzlich auftretenden Mangel am Fahrzeug (z.B. Versagen der Bremse,
Reifenschaden, Rahmenbruch)

» Unfalle durch ein Hindernis auf der Fahrbahn (z.B. einen Ast)

e Unfalle durch Tiere oder Wild auf der Fahrbahn

Etwa 30 % der Alleinunfalle Radfahrender entfallen auf diesen Typ.

3. Relevante Unfalltypen in Osterreich

Alleinunfille werden in Osterreich in der Unfalltypen-Obergruppe O ,,Unfille mit nur

einem Beteiligten® erfasst. Weitere Details werden durch die Einteilung in die Untergrup-
pen und Unfalltypen dargestellt. Die Unfalltypen umfassen z.B. das Abkommen rechts

(Untergruppe 01) oder links (Untergruppe 02), jeweils auf der Geraden oder in Links- oder
Rechtskurven, bzw. das Abkommen an Kreuzungen u. i. (Untergruppe 03). Des Weiteren

das Auffahren auf bauliche Hindernisse (Untergruppe 06), Unfille beim Umkehren/Riick-
wartsfahren (Untergruppe 04) und sonstige Alleinunfille (Untergruppe 09), sowie die - fiir
die weitere Analyse von Fahrrad- und Motorradunfillen wenig aussagekréftige — Unfall-
typengruppe 05 ,,Sturz vom/im Fahrzeug®. Rund 80 Prozent der Fahrrad-Alleinunfille

werden letzterer zugeordnet.
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4, Relevante Unfalltypen in der Schweiz

In der Schweiz wird zwischen Unfalltypen und Unfalltypengruppen unterschieden. Der
Unfalltyp bezeichnet den Verkehrsvorgang bzw. die Konfliktsituation, welche mafigebend
fiir die Entstehung des Unfalls ist. Ereignet sich als unmittelbare Folge einer Kollision ein
Sekundéarunfall (oder weitere Folgeunfille), so ist im Fragebogen stets nur der Code des
priméiren, die Folgekollision ausldsenden Unfalltyps anzugeben.

Die Unfalltypengruppen sind iibergeordnet. Es gibt insgesamt 11 Unfalltypengruppen. Fiir
den Alleinunfall ist folgende Unfalltypengruppe relevant:

0. Schleuder- oder Selbstunfall: Um einen Schleuder- oder Selbstunfall handelt es sich,
wenn das Fahrzeug zuerst ins Schleudern gerét, der/die Fahrende einer drohenden Kollision
ausweicht oder durch Selbstverschulden von der Fahrlinie abkommt. Vor dem Schleudern
darf sich keine Kollision mit anderen Verkehrsteilnehmenden ereignet haben, da sonst

andere Unfalltypen mafdgebend sind.

5. Sprachliche Synonyme zu genutzten Begrifflichkeiten

Genutzter Begriff Synonym in Osterreich Synonym in der Schweiz
Bordstein Randstein Randabschluss
E-Scooter E-Trottinette
Gehweg Gehsteig Trottoir
Gleiskorper Gleisbereich Tramtrog
Fahrlinie Fahrkurs
Fahrrad Velo
Kraftfahrzeug Motorfahrzeug
parken parkieren
Pedelec E-Bike 25
S-Pedelec E-Bike 45
Radschnellverbindung Velobahn

Radverkehr

Sicherheitstrennstreifen

Schutzstreifen

Veloverkehr

Schienen Gleise
StraBenbahn Tram
Vorrang Vortritt



28

VI. Quellenund
weiterfiihrende Literatur

Bundesamt fiir Strassen (ASTRA): MISTRA Managementinformationssystem Strasse und Strassenver-
kehr. Fachapplikation Verkehrsunféalle (VU).

Forschungsgesellschaft fiir StraBen- und Verkehrswesen e.V. (FGSV) (2006): Richtlinien fiir die Anlage
von StadtstraBen, RASt 06. FGSV-Nr. 200. FGSV-Verlag. Koln.

Forschungsgesellschaft fiir StraBen- und Verkehrswesen e.V. (FGSV) (2010): Empfehlungen flr
Radverkehrsanlagen, ERA. FGSV-Nr. 284. FGSV-Verlag. KdIn.

Forschungsgesellschaft fiir StraBen- und Verkehrswesen e.V. (FGSV) (2021): Arbeitspapier Betrieb von
Radverkehrsanlagen, AP BeRad. FGSV-Nr. 390/4. FGSV-Verlag. Kéin.

Francke, A./ Bock, M./ Ortlepp, J./ Borsellino, O./ Schreiber, M. (2024): Alleinunfalle von Radfahrenden.
Forschungsbericht Nr. 98. Unfallforschung der Versicherer (UDV) im Gesamtverband der Deutschen
Versicherungswirtschaft eV (GDV). Berlin.

infas, DLR, IVT und infas 360 (2019): Mobilitat in Deutschland (im Auftrag des BMVI): Analysen zum
Radverkehr und FuBverkehr.

Kuratorium fiir Verkehrssicherheit (KFV) (2022 bis 2024): Injury Database (IDB) Austria. Verletzte mit
Wohnsitz in Osterreich und stationarer oder ambulanter Behandlung im Krankenhaus. Hochrechnung.

Osterreichische Forschungsgesellschaft StraBe - Schiene - Verkehr (FSV) (2015): Richtlinien und
Vorschriften fir das StraBenwesen, RVS 02.02.21 Verkehrssicherheitsuntersuchung.

Osterreichische Forschungsgesellschaft StraBe - Schiene - Verkehr (FSV) (2022): Richtlinien und
Vorschriften fur das StraBenwesen, RVS 03.0213 Radverkehr

Renard, A./ Gloor, U./ Weber, R./ Vionnet, G./ Schaffner, D./ Biirgin, S./ Johnson, L. (2002): Forschungs-
paket SERFOR, TP2: Handlungsbedarf Innerortsstrassen. Forschungsbericht ASTRA 1738. Bundesamt
flr Strassen (ASTRA). Bern.

Schmidt, E./ Hungerbiihler, M./ Starkermann, M./ Bubenhofer, J. / Imoberdorf, L. (2013): Behinderten-
und velogerechte Randabschlisse: Bericht zu den Testergebnissen. Schweizerische Fachstelle fur
behindertengerechtes Bauen. Pro Velo Schweiz; Metron Verkehrsplanung AG. Zurich.

Sigrist, D./ Starkermann, M./ Walter, U./ Rothenbiihler, M./ Maier, O./ Diem, I. (2021): Veloverkehr in
Kreuzungen: Handbuch Infrastruktur. Vollzugshilfe Langsamverkehr Nr. 17. Biel.

Statistik Austria (2001 bis 2025): Statistik der StraBenverkehrsunfalle mit Personenschaden 2000 bis
2024.

Statistisches Bundesamt (2001 bis 2025): VVerkehr: Verkehrsunfalle 2000 bis 2024, Tab. 2.8, 31.2 und 5.1
(2014 bis 2024) bzw. 5.2 (2000 bis 2013).

Von Below, A. (2016): Verkehrssicherheit von Radfahrern — Analyse sicherheitsrelevanter Motive,
Einstellungen und Verhaltensweisen. Berichte der Bundesanstalt fur StraBenwesen, Heft M 264,
Bergisch Gladbach.

Zuser, V./ Aigner-Breuss, E./ Braun, E./ Senitschnig, N./ Soteropoulos, A./ Steinbauer, J./ Pommer, A./
Blass, P. (2021): Sicheres (E-)Radfahren am Arbeitsweg. Schaffung einer Datengrundlage fir zuklnftige
PraventionsmaBnahmen, KFV - Sicher Leben. Band 27, Wien.

Zuser, V./ Soteropoulos, A./ Strnad, B. (2023): (Fahrrad-)Unfélle mit Randsteinkanten. Studie im Auftrag
der Stadt Salzburg. Wien.



BFU, Beratungsstelle fiir
Unfallverhiitung
Hodlerstrasse 5a, CH-3011 Bern

KFV~

Kuratorium fur Verkehrsscherheit

Kuratorium fiir Verkehrs-
sicherheit (KFV)
Schleiergasse 18, A-1100 Wien

GDV
Unfallforschung
der Versicherer

Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e. V.
Unfallforschung der Versicherer (UDV)
WilhelmstraBe 43 /43 G, D-10117 Berlin



	Zusammenfassung 
	Summary
	Vorwort
	I. Begriffe und Definitionen 
	II. �Unfallgeschehen der Fahrrad-Alleinunfälle
	1. Status Quo 2024
	2. Markante historische Entwicklungen
	3. Unfallursachen auf Beteiligtenebene

	III. �Wesentliche Einflussfaktoren auf Seiten der Infrastruktur
	1. Griffigkeit der Oberfläche
	2. Bordsteine
	3. Straßenbahn- und Bahnschienen
	4. Sonstige Infrastrukturfaktoren

	IV. �Empfehlungen zur Reduktion von Alleinunfällen
	1. Grundlegende Aspekte
	2. Dimensionierung von Verkehrsanlagen
	3. Fehlerverzeihende Bordsteine
	4. Radverkehrsführung in Straßen mit Schienen
	5. Wartung und Winterdienst
	6. Entwicklung der verkehrlichen Kompetenz der Radfahrenden
	7. Erfassung von Alleinunfällen

	V. Anhänge
	1. Grundsätzliches zu Unfalltypen
	2. Relevante Unfalltypen in Deutschland
	3. Relevante Unfalltypen in Österreich
	4. Relevante Unfalltypen in der Schweiz
	5. Sprachliche Synonyme zu genutzten Begrifflichkeiten

	VI. �Quellen und weiterführende Literatur

